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Vertrag: § 73c PNP-Vertrag AOK BW/Bosch BKK 

Datum: 28.01.2019 

Betreff: Aktuelles zum Vertrag 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit Wirkung zum 01.01.2019 wird das Modul Neurologie um folgende Abrechnungsziffern für die Therapie mit 
Botulinumtoxin erweitert: 
 

Ziffer Bezeichnung Vergütung (Sollten Sie die Leistungen im Rahmen ei-
nes Zielauftrags erbringen und abrechnen, 
lauten die Ziffern NA16 bzw. NA17.) 

NE13 Erstbehandlung Botulinumtoxintherapie 80,00 Euro 

NE14 Folgebehandlung Botulinumtoxintherapie 50,00 Euro 

 
Die Ziffern sind (bisher noch ohne Angabe zu Ziffernbezeichnung und Vergütung) bereits in Ihrer Vertragssoft-
ware hinterlegt und können somit in Q1 2019 abgerechnet werden.  

Folgende Qualifikationsnachweise müssen vor einer geplanten Abrechnung der Leistungen bei MEDI Verbund 
eingereicht werden: 

- Facharzt für Neurologie oder Nervenarzt mit Qualifikationsnachweis im Facharztzeugnis, d.h. im Fach-
arztzeugnis wird explizit die Qualifikation zur Anwendung von BoTox aufgeführt. 

oder 
-  „Zertifikat: qualifizierte Botulinumtoxintherapie“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) 

oder 
- Nachweis von Fortbildungsinhalten in enger Anlehnung an das DGN-Zertifikat:  
- 24 Stunden Basisausbildung mit Vermittlung von Grundkenntnissen  
- 24 Stunden praxisorientierte Fortbildungsveranstaltungen oder Hospitation bei einem zertifizierten Aus-

bilder  
- Darauf aufbauend selbständige Dokumentation von 20 eigenständig behandelten Patienten. Die Doku-

mentation kann nicht nachgereicht werden.  
- Bei Anwendung nur in einem Teilbereich reicht die Dokumentation von 5 Patienten pro Teilbereich 

 
Mindestgröße PTE1(KJ) im Modul Psychotherapie 

Die Mindestgröße zur Erreichung der vollen Vergütung der PTE1(KJ) bleibt auch 2019 bei 40 Einheiten pro 
Quartal. 



 
 
 
 
 

 

 

Seite 2 von 2 

 

Neues Vertragsmodul Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Der PNP-Vertrag wird in diesem Jahr um das Fachgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie erweitert. Die Ver-

tragsanpassung steht kurz vor dem Abschluss und der Versorgungsstart für die Versicherten der AOK Baden-

Württemberg soll ab dem 01.04.2019 möglich sein. Für Versicherte der Bosch BKK bleibt alles wie gehabt. 

Maßgeblich an der Vertragsgestaltung beteiligt ist, neben dem MEDI Verbund und der AOK BW, die „Interes-

sengemeinschaft niedergelassener Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie in Baden-Württemberg“ IG KJPP, vertreten durch Herrn Raymond Fojkar und Frau Dr. Kathari-

na Schönthal. 

Am Vertrag teilnehmende Kinder- und Jugendpsychiater finden Sie ab dem 01.04.2019 in unserer Arztsuche 

(Bereich AOK BW) unter www.medi-arztsuche.de 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 

 

 


